
Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 14. —

(Nr. 2200.) Allerböchste Kabinersorder vom 31. März 1832., betreffend die Anwendung und

Wirkung der bei Beamtenverbrechen im Allgemeinen Landrecht vorgeschrie-

benen Strafe der Degradation.

A- Ihren Bericht vom 26. v. M. will Ich, nach dem bei der Revision des

Kriminalrechts vom Staatsrath gemachten Vorschlage, die bei Beamten-Per-

brechen im Allgemeinen Landrecht vorgeschriebene Strafe der Degradation dahin
ndher bestimmen, daß diese Strafart nur gegen Beamte im unmmittelbaren

Staatsdienst anwendbar seyn und ihre Wirkung darin bestehen soll, daß der

dazu verurtheilte Beamte sich der Versetzung in eine mit geringerem Einkom-
men verbundene Stelle einer niederen Beamtenklasse unterwerfen muß. Sie

haben diese Bestimmung durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß
zu bringen.

Berlin, den 31. März 1842.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Mühler und v. Rochow.

Jabrgang 1892. (Nr. 2269 — 2270.) 28 (Nr. 2270.)

(Ausgegeben zu Berlin am 28. Mai 1842.)
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(Nr. 2270.) Verordnung über die Erweiterung des nach der landschaftlichen Kredikordnung.

für das Großherzogehum Posen vom 15. Dezember 1821. bestehenden Po-

senschen landschaftlichen Kreditvereins. Vom 15. April 1842.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

thun kund und fügen hiermit zu wissen:
Nachdem die im Jahre 1836. Statt gehabte General-Versammlung

des Posenschen landschaftlichen Kreditvereins den Wunsch zu erkennen gegeben,

den Beitritt zu demselben auch noch nachträglich denjenigen Gutsbesitzern, welche
von demselben nach der Vorschrift des §. 23. der Kreditordnung vom 15. De-

zember 1821. ausgeschlossen waren, zu gestatten; Wir auch, nach Anhèrung Un-

seres Staatsministeriums, diesem Wunsche in Gnaden Statt zu geben geruht
haben, und hierauf die Gencral-Versammlung vom Jahre 1840. über den Ge-

genstand die verfassungsmäßige Berathung und Beschlußnahme gehalten hat,
so verordnen Wir nunmehr hierdurch Folgendes:

F. 1.

Den Besitzern adlicher Güter im Großherzogthum Posen, welche dem

bestehenden landschaftlichen Kreditvereine bis zum Schluß dieses Systems noch
nicht beigetreten sind, oder vor der Publikation dieser Verordnung durch Löschung
ihrer ganzen Pfandbriefschuld bereits aus demselben wieder ausgeschieden waren,
wird der Beitritt zu demselben innerhalb fünf Jahren, vom Tage der Publi-

kation dieser Verordnung an gerechnet, hiermit annoch gestattet.

d. 2.

Wer im Laufe dieser funfjahrigen Frist seinen Beitritt nicht erklart, so
wie derjenige, der nicht vor Ablauf derselben und nicht langstens bis zum darauf

folgenden Weihnachtstermine die Hindernisse, welche der Bewilligung und Ein-

tragung der Pfandbriefe entgegenstehen, wenigstens soweit zu beseitigen vermag,

daß nach einer darüber besonders beizubringenden Bescheinigung der Hypothe-
ken-Behörde der Hypothekenbuch-Zustand des Gutes zur Eintragung von Pfand-

briefen vollständig vorbereitet ist, bleibt für immer von der Theilnahme an dem

Verbande ausgeschlossen und findet eine Ausnahme hiervon nur allein für den

Fall Statt, wenn der Beitretende zwar den vorstehenden Erfordernissen genügt

hat, aber dennoch die Ausfertigung und Eintragung der Pfandbriese lediglich

deshalb, weil das Targeschäft noch nicht beendigt worden, binnen der sestgesetz-
ten obigen Frist noch nicht hat Statt finden können.

6. 3.

Die landschaftliche Kreditordnung für das Großherzogthum Posen vom
15. De-
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15. Dezember 1821., nebst deren spateren Deklarationen, soweit nicht durch die

gegenwartige Verordnung Abanderungen derselben angeordnet werden, findet
auch auf die von den Neubeitretenden auszunehmenden Pfandbrief-Darlehne

Anwendung.

(. 4.

Sammtliche zum Kreditvereine bereits verbundene Gursbesitzer leisten ge-

meinschaftlich mit den Neubeitretenden Bürgschaft für die neuen zu bewilligen-

den Pfandbrief-Darlehne in demselben Umfange, wie dieselbe in der Kreditord-=

nung vom 15. Dezember 1821. J. 2. zu b. verordnet ist.

8. 5.

Die neuen Pfandbriefe werden dem Inhaber mit Drei und ein halb

vom Hundert in halbjahrigen Fristen verzinset und konnen von ihm der Land-

schaft nicht gekundigt werden.

8. 6.

Der Schuldner verzinset dagegen die auf sein Gut aufgenommenen Pfand-
briefe von dem Tage der Ausfertigung derselben ab, mit Funf vom Hundert,

und zahlt zugleich jährlich 1 Prozent des Kapitals zur Bestreitung der Ver-

waltungskosten.

4. 7.

Die Neubeitretenden werden Theilnehmer und Miteigenthumer an den

bereits aufgesammelten Ueberschussen des eigenthumlichen Fonds des schon beste-

henden Vereins; sie sind aber verpflichtet, von Weihnachten 1827. ab, bis zu

dem Weihnachtstermine nach Bekanntmachung dieser Verordnung fur jedes
Jahr Ein Achtel Prozent des von ihnen aufzunehmenden Pfandbriefs-Kapitals

in diesen Conds in 3#prozentigen Pfandbriefen nachzuzahlen, welcher Betrag
sogleich bei Aushändigung der Pfandbriefe zurückgehalten wird.

8. 8.

Die neuen Pfandbriefe werden nach dem in der Beilage A. enthaltenen

–9 Schema auf Pergament mit besonders dazu gestochenen Platten in lateinischen
Buchstaben in zwei Halbscheiden, die eine in Deutscher, die andere in Polnischer

Sprache abgedruckt. Sie werden in Summen von 1000 Rehlr., 500 Rehlr.,

200 thlr., 100 Rthlr., 40 Rehlr. und 20 Rehlr. ausgefertigt und zum Un-

terschiede von den dlieren Aprozentigen Posener Pfandbriefen mit dem beson-

ders aufzudruckenden, von einem eigenen Rand umschlossenen Vermerk:
(Nr. 2270.) 28“ „Die-
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„Dieser Pfandbrief trägt 31 Prozent Zinsen und kann von dem Inhaber

„nicht gekündigt werden.
„Posen, den.

„Die General-Landschafts-Direktion.“
versehen.

Die denselben beizufügenden fünfsährigen 10 Stück Zins-Koupons, nebst
einem dabei befindlichen Talon, werden auf hellgelbes Papier gedruckt.

 p

Nach Ablauf des zehnten Koupons erhält der Inhaber gegen Rückgabe
des Talons unentgeltlich einen neuen Zinsbogen auf anderweitige fünf Jahre,

wenn nicht etwa ein Dritter als Inhaber des Pfandbriefs Einspruch dagegen

gethan hat.

(. 10.

Die Drei ein halb prozentigen Pfandbriefe sind, ebenso wie die dlteren

vierprozentigen Posener Pfandbriefe, einer fortlaufenden planmäßigen Tilgung
. xÖumerworfen, welche nach dem beiliegenden Tilgungs-Plan auf 35 Jahre berech-

— net ist. — Die nach Abzug der den Pfandbrief-Inhabern zu zahlenden 31 Pro-

zent Zinsen verbleibenden 11 Prozent, mit den davon jährlich aufkommenden

Zwischenzinsen, bilden das zur Tilgung zu verwendende Kapital.

Die planmäßige Tilgung der neuen 3 prozentigen Pfandbriese nimmt

mit dem nächsten Weihnachtstermine, nach Publikation dieser Verordnung,
ihren Anfang. Diesenigen Gutsbesitzer, welche spcäter Pfandbrief-Darlehne er-
halten, sind demnach verpflichtet, den Tilgungs-Beitrag nebst den Zwischenzin-
sen von dem eben gedachten Termine ab nachzuzahlen.

8. 11.

Die zum Tilgungsfonds einzuziehenden 34prozentigen Pfandbriefe wer-

den, ohne Unterschied, ob sie im Kurse unter oder uber dem Nennwerth stehen,

jederzeit durch Verloosung herbeigeschafft, und den Inhabern zum Nennwerth

ausgezahlt.
Bei der Verloosung wird dasselbe Verfahren beobachtet, welches in dem

15. Kapitel der Kreditordnung und durch die Order vom 11. Februar 1833.

vorgeschtieben ist. Diese Verloosung muß jedoch besonders bewirkt und kann
mit der Verloosung der vierprozentigen Pfandbriefe nicht kumulirt werden.

4. 12.

Die Auszahlung der Valuta der zur Einziehung fur den Tilgungsfonds

bestimm-



— 183 —

bestimmten Pfandbriefe erfolgt nach Ablauf einer sechsmonatlichen Aufkundigungs-
frist, 8 Tage nach dem geschlossenen Zinsenzahlungstermine, nach dem Nennwerth.

8. 13.

Bei der Aufkündigung der 37 prozentigen Pfandbriefe wird in allen Fäl-

len folgendes Verfahren beobachtet:
Artikel 1. Alle von der Landschaft ausgehende Kündigungen Posenscher

3#prozentiger Pfandbriese zur Einlösung gegen baares Geld oder gegen

andere Pfandbriese — nach . 10. der Kreditordnung von 1821. —

werden öffentlich bekannt gemacht, und zwar ohne Unterschied der Fälle,

ob solche im Privatinteresse bepfandbriefter Gutsbesitzer oder im allge-

meinen Interesse der Landschaft geschehen. Diese Bekanntmachung muß
noch mindestens acht Tage vor demjenigen Zinstermine, welcher dem zur
Einlösung der aufzukündigenden Pfandbriefe bestimmten Termine voran-

geht, erfolgen, an die Pfandriefs-Inhaber die Aufforderung zur Einliefe-

rung der aufgekündigten Pfandbriefe mit den dazu gehörigen Zins-Kou-

pons in dem bevorstehenden ndchsten Zahlungstermine zur Vermeidung eines

öffentlichen Aufgebots auf ihre Kosten enthalten, und wird durch Ein-
rückung in die Zeitungen und Intelligenzblätter des Großherzogthums

Posen, in die Anzeiger der Posenschen und Bromberger Regierungs-
Amtsblätter, außerdei aber durch Einrückung in eine Berliner und eine

Breslauer Zeitung, sowie durch Aushängung in den sämmtlichen land-
schaftlichen Kassen und an den Börsen von Breslau und Berlin bewirkt. Ob

und in welchen anderen öffentlichen Blättern die Insertion sonst noch

zu bewirken seyn möchte, bleibt dem Ermessen der landschaftlichen Behör-
den überlassen.

Zugleich wird dieser Bekanntmachung jedesmal am Schlusse ein

vollständiges Verzeichniß aller dersenigen Pfandbriefe, welche schon in
früheren Terminen aufgekündigt, aber von den Inhabern bis dahin bei

der Landschaft noch nicht eingeliesfert und abgchoben sind, mit der Erin-

nerung an die Inhaber dieser Pfandbriefe zur endlichen Einreichung der-

selben und Abhebung der Kapitalien dafür beigefügt.
Artikel 2. Werden in dem Zinstermine die Pfandbriese präsentirt, so wer-

den sie sogleich angehalten. Ueber die Einlieferung werden dem Prüsen-

tanten Rekognitionen ertheilt, gegen deren Aushändigung dem Inhaber

derselben, ohne weitere Prüfung seiner Legitimation, im nächsten Zins-
Termine der Kapitalbetrag nebst den alsdann sälligen Zinsen berichtigt

wird, was jedesmal in denselben auszudrücken ist.

Eine gleiche Rekognition wird einem jeden Pfandbrief= Inhaber,
(Fr. 2270.) welcher



— 184 —

welcher seinen aufgekundigten Pfandbrief vor dem Verfalltermine einlie-

fert, gegen dessen Aushandigung ertheilt.
Artikel 3. Werden die noch nicht falligen Zins-Koupons zu den gekun-

digten Pfandbriefen nicht mit abgeliefert, so hindert dies zwar die Ka-

pitalzahlung nicht, die Landschaft bringt jedoch hierauf den Geldbetrag
der Koupons in Abzug, um ihn geeigneten Falls an die Prasentanten

derselben zahlen zu konnen.
Artikel 4. Sollten auf die nach Artikel 1. erlassene offentliche Bekannt-

machung die aufgekundigten Pfandbriefe in dem stattgehabten Zinszah-

lungs-Termine, der Aufforderung ungeachtet, und auch nicht weiter nach-

her bei der Landschaft eingeliefert werden, so erfolgt alsdann, und zwar

sedesmal in der Ersten Hälfte des vierten Monats des laufenden Halb-

jahres, mithin der Monate resp. April und Oktober, eine wiederholte

öffentliche Bekanntmachung dieser zum nächsten Zinstermine nach Arti-
kel 1. aufgekündigten und noch nicht eingelieferten Pfandbriefe in gleicher

Art, wie nach Artikel 1., sedoch nunmehr mit der Verwarnung, daß,

wenn der Inhaber den Pfandbrief auch nicht im Laufe des bevorstehen-

den Zinszahlungs-Termins zur Erhebung des Kapitals der Landschaft

einliefert, er mit seinem Realrechte auf die in dem ihm aufgekündigten

Pfandbriefe ausgedrückte Spezial-Hppothek werde prakludirt und mit

seinen Ansprüchen auf den Pfandbriefwerth nur an die Landschaft werde

verwiesen werden, und daß die Landschaft, wenn der Pfandbrief gegen

einen andern Pfandbrief umgetauscht wird, den Ersatz-Pfandbrief mit

dazu gehörigen Zins-Koupons auf Gefahr und Kosten des Inhabers des
aufgekündigten Pfandbriefs zu ihrem Depositorium nehmen, aus den zu-

nächst sallig werdenden Zinsen aber die Kosten des Aufgebots decken —

wenn er dagegen auf Baarzahlung gekündigt ist, — den baaren Kapitals-

Betrag nach Bestreitung der Kosten des Aufgebots, ebenfalls auf Gefahr
und Kosten des Gldubigers, zu ihrem Depositorium bringen werde.

Kommt alsdann der Pfandbrief bis zum Präsentations-Termine

nicht zum Vorschein, so setzt die General-Landschafts-Direktion die Prä-
klusson des Pfandbrief-Inhabers mit seinem Realrecht auf die im Pfand-

briefe ausgedrückte Spezial= Hypothek sest und nimmt die vorhandene
Valuta fur den aufgekündigten Pfandbrief zu ihrem Depositorium.

Artikel 5. Kann die Lahlung eines auf Baarzahlung gekündigten Pfand-

briefes darum nicht erfolgen, weil dieser zu gehöriger Zeit nicht eingereicht
worden ist (Artikel 1. und 4.), so hat der Gläubiger für die nächsten

drei Monate nach eingetretenem Zahlungs-Termine überall keinen An-

spruch auf Zinsen und demndchst einen solchen nur nach dem Zinssatze
von
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von 31 Prozenk. Auch bleibt es der Landschaft überlassen, den Kapital-

Betrag für Rechnung des Gläubigers nach dem Tageskurse in 3/pro-
zentige Pfandbriese umzusetzen und dieselben mit dem etwanigen baaren

Ueberschusse zu ihrem Depositorium zu nehmen.
Artikel 6. Hat der Gläubiger den gekündigten Pfandbrief und die dazu

gehörigen Zins-Koupons zwar eingereicht, er finder sich aber zur Empfang-

nahme der Valuta zu rechter Zeit nicht ein, so ist die Landschaft ermäch-
tigt, das nicht erhobene Kapital überhaupt drei Monate lang, vom An-

sang des Verfall-Termins an gerechnet, zinslos an sich zu behalten, so-

dann aber dasselbe, wie im Fall des Arrikel 5., entweder selbst nach dem

Zinssatz von 31 Prozent zu verzinsen oder nach dem Tageskurse in

3 prozentige Pfandbriese umzusetzen, und dieselben mit dem etwanigen

baaren Ueberschusse zu ihrem Depositorium zu nehmen.

Artikel 7. Auch der nach Arrikel 4. zu erlassenden zweiten öffentlichen Be-

kanntmachung wird am Schlusse wiederum dieselbe Erinnerung wegen

der bis dahin aus den früheren Kündigungen noch rückständigen Pfand-

briefe, unter gleicher Aufnahme des vollständigen Berzeichnisses derselben,
ebenso wie es bei der jedesmaligen ersten Bekanmmachung nach Arnikel 1.

geschehen, beigefügt.
 ’i

Jedem Gutsbesitzer, mag sein Gut mit 4prozentigen oder 3 prozentigen

Pfandbriefen beliehen seyn, steht es frei, durch Einzahlung eines höheren Til-
gungs-Betrages seine Pfandbrief-Schuld früher, als dies durch die planmäßige
Tilgung geschehen würde, abzulösen; er ist alsdann aber verpflichtet, den offerir-
ten höheren Beitrag ohne Vermindcrung oder Erhöhung bis zur völligen Til-

gung seiner Pfandbrief-Schuld zu zahlen und durch hypothekarische Eimragung

sicher zu stellen.
Ebenso verbleibt es auch bei der Vorschrift des §9. 41. der Kredit-Ord-

nung vom Jahre 1821., wonach es den Gutsbesitzern freisteht, umer den hier

ndher angegebenen Bestimmungen auch im Laufe der planmäßigen Tilgungszeit
die auf ihren Gütern eingetragenen Pfandbriefe ganz oder theilweise abzulösen.

Räcksichtlich der 3 prozentigen Pfandbriefe fndct dies sedoch mit der Maaßgabe

statt, daß auch diese Abzahlungen — wie bei den Einlösungen für den Tilgungs-

Fonds der 3) prozentigen Pfandbriefe — immer nur durch Baarzahlung des

vollen Nennwerths, mögen die Pfandbriefe an der Börse über oder unter dem-

selben stehen, erfolgen können, und Hinsichts ihrer das Kündigungs-Verfahren
ebenfalls nach den Vorschriften des 9. 13. dieser Verordnung erfolgt.

Wer aber, es sey durch Einzahlung eines höheren Tilgungs-Betrages
oder durch Zahlung des ganzen Rest-Betrages seiner Pfandbrief-Schuld, die-

(Nr. 2270.) selbe
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selbe auf einmal ablost, und dadurch aus dem Verbande ausscheidet, ehe durch

die planmaßige Tilgung die gesammten Pfandbriefe des Posenschen Kredit-Sy-
stems abgelost sind, verliert alle Anspruche an die Ueberschusse des eigenthumli-

chen Fonds auf Höhe dessenigen Pfandbrief-Betrages, mit welchem er vor

Beendigung der planmäßigen Tilgung aus dem Verbande ausgeschieden ist.

é. 15.

Vom Tage der Publikation der gegenwärtigen DVerordnung an sollen

von dem Posener Kredit-Vereine gar keine 4prozentige Pfandbriefe ferner be-

willigt werden; wenn aber einem Gutsbesitzer, dessen Gut mit Aprozentigen Pfand-

briefen beliehen ist, noch ein nachträgliches Pfandbriefs-Darlehn zusteht, so müs-
sen die auszufertigenden Pfandbriefe, nach den Bestimmungen der gegenwartigen
Verordnung, wornach sie dem Inhaber nur 31. Prozent Zinsen gewähren und
von ihm nicht gekündigt werden können, ausgefertigt werden, und treten dieje-

nigen Gutsbesitzer, welche solche nachtradgliche 31 prozentige Darlehne erhalten,
Rücksichrs dieser in die zweite Serie des Kredit-Wereins.

8. 16.

Auch soll es jedem Mitgliede des schon bestehenden Vereins gestattet seyn,
noch im Laufe von funf Jahren, von Publikation dieser Verordnung an ge—

rechnet, auf Revision der Taxe seines Guts nach den neuen Tar-Grund-

sätzen der inzwischen für den Posenschen Kredit-Verein ergangenen revidirten

Tax--Ordnung vom /ll- 1840. anzurragen. In sofern alsdann durch diese

Tax-Revision ein höherer Gutswerth, als die frühere Darlehns-Tare ergiebt, er-

mittelt wird, so soll ihm auf sein Verlangen ein nachträgliches Pfandbriefs-
Darlehn bis zum Betrage der Hälfte der revidirten Taxe, sedoch nur in 3/pro-

zentigen Pfandbriefen, bewilligt werden. Wenn aber durch die Revision der
Taxe ein minderer Werth des Guts ermittelt wird, als durch die frühere Dar-

lehns-Taxe festgestellt worden, so soll der Gutsbesitzer alsdann verpflichtet seyn,
denjenigen Theil der eingetragenen 4prozemigen Pfandbriefe, welcher den Be-
trag der Hälfte der revidirten Tare übersteigt, sofort abzulösen.

Dagegen ist es keinem der dem Kredit-ereine schon beigetretenen Guts-

besitzer gestattet, sein 4prozentiges Pfandbrief-Darlehn mit Zuhülfenahme des
dafür schon angesammelten, Amortisations-Bestandes abzulösen und statt dessen
ein neues 33 prozentiges Pfandbrief-Darlehn nach dieser Verordnung aufzunehmen.

Wohl aber soll es ihnen nachgelassen seyn, ein solches auf Höhe desje-
nigen Theils ihrer Aprozentigen Pfandbriefe aufzunehmen, für welchen der Til-
gungsbetrag in dem Tilgungsfonds noch nicht angesammelt ist, wenn sie densel-
ben vorher aus eigenen Mitteln und ohne Zuhülfenahme des schon angesammel-

ten Amortisations-Bestandes ablösen.
Nach
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Nach Ablauf von 5 Jahren und dem dann eintretenden völligen Schluß des

3#prozentigen Pfandbrief-Systems finden Anträge auf Revisionen der Taxen
und Bewilligungen nachträglicher Darlehne nicht ferner statt; auch soll alsdann
in den Fädllen, wo ein Gutsbesitzer noch nicht bis auf die Hälfte seiner Darlehns=

Tare Pfandbriefe aufgenommen, eine nachträgliche Pfandbrief-Bewilligung, wie
sie der §. 24. der Kredit-Ordnung gestattet, nicht ferner stattfinden, sondern das
System mit dem Ablauf der 5 Jahre für alle Gutsbesitzer völlig und unabän=

derlich geschlossen seyn.
8. 17.

Ueber die Art der Theilnahme der neu zutretenden Mitglieder des Ver-

eins, so wie uber die Grundsatze, nach welchen, bei dem Ausscheiden der Mit-

glieder des alteren Verbandes, die Auseinandersetzung zwischen beiden Serien

erfolgen soll, entscheiden die Bestimmungen der General-Versammlung der dlte-
ren Mitglieder des Vereins, vorbehaltlich der Bestätigung derselben durch das

Ministerium des Innern und der Polizei.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 15. April 1842.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.

von Boyen. Mühler. von Rochow. von Nagler. von Ladenberg.

Rother. Gr. von Alvensleben. Frh. von Werther. Eichhorn. von Thile.

von Savignpy. Gr. zu Stolberg.

(Zahrgang 1882. Nr. 2270.) 20 A.



Schema zu den Pfandbriefen.

I. Umschrift: Der verbunvenen Vosenschen Landschaft. Zu diesem Pfandbriefe

2. Inhalt: Privilegirter Pfandbrief über N. N. Thaler Kourant, zuswerden vom

Vierzehn Thaler die Mark fein gerechnet, welcher sowohl zurb, Zins-Koupons von

Sicherheit des Kapitals als der Zinsen unter der gesammtenfünf zu fünf Jahren aus-

Bürgschaft der am Kredit-Spstem verbundenen Gutsbesitzer Pereicht.

des Großherzogthums Posen, und mit der in der landschaft- Posen, den

lichen Kredit-Ordnung näher bestimmten besondern Verpfän- (Unterschrift.)

dung des in dem gedachten Großherzogthum und dessen N. N.

Kreise belegenen Gutes N. N. auf dieses Gut von den Be-

vollmächtigten der gemeinen Landschaft, in Gegenwart der

Abgeordneten des die Hypothekenbücher führenden Gerichts

ausgefertigt und unter Nr. des Registers eingetragen

worden.

Posen, den

Zu öffentlichem Glauben Dircktor

Namen, Unterschrift und und Bevollmächtigte der gemei-

Sicgel des Gerichts. nen Landschaft.

(Unterschrift und Siegel.)

3. Rückseite: Eingetragen in dem Hypothekenbuch

(nähere Bezeichnung)

den ten

(Unterschrift.)

4. Bemerkung: Eine vollständige polnische Uebersetzung wird nebenbei gedruckt und der Ver-

merk wegen der Zins-Koupons gleichfalls unter jede Halbscheide in deutscher und pol-

nischer Sprache.
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Plan
der

zu bewirkenden Tilgung eines Kapitals von 100,000 Rihlrn. der zweiten Serie der zu ema-

nirenden Pfandbriefe, wenn dazu fortwährend 14 pCt. des vollen Kapitals und die Zinsen

à 31 pCt. des im Tilgungofonds aufgesammelten Betrags alljährlich in zwei halb-

lährigen Raten verwendet werden.

I 2. 3. 4. d. 6.

Zum Giebt zuDas Grund-Kapital
Zinsen à 33 pCt. sammen Fvermindert sich daber

Jobrermin. vom 0 9. zunritn.
Tilgungssonde. on Tüqungs- "

aà IpCt. zunpns von um au

Niblr. fgr. pf.] Reblr. Riblr. Riblr. Riblr.

1 Wonei .... ———7.30 740 740 99,260 Anmerkung.
 Weihnachten. 12 286 50 1.500 760 98,500 i

,,szoyassiii20767502,280dok)7,720»»s"x«;sp;8";ch'
 Weihnachten 30 7— 7403080 8006,020 „ung kn? von allen

. Jbannn 53 160 750 880200/06,120 Beträgen unter 20
*“BWeihnachten—5000) 0 5,300| Rülr., nämlich infe-
 HBZohanni 822 1/6 750 5.520|820 94,180 weit solche in Pfand.

*.Weihnachten 968 6,38600860 93,620 riesen nicht angelegt
 bJohanni . .. 1119—50 7240 0 werden können, keine
. Weihnachten . meet-Mo8,10086001,9003iasenbkkech«kkwok-

6 Johanni . .. 1412 600 9.000 900 91,000 n, indem hier als

 Weibnachten 15715—7900 9,900 900 90,100 Grundsatz angenom-

7. Johanni .. .. 173 7 6 400 10,820 920 d9,10 men wurde, daß die
Beihnache89 000.501760 0 S10ôpr

#H/eban)205 55010| Serie nur -

Weibhnachten 222 18—700 13.00 980 86,300 nachstehenden G
nnl Sobaim22 0 500 80320 aden Cat-
« N«ckt»mci)tcn. 05027—7501.-3,700t,0208.-·,:k00«""8c"-«««

«0«oc)a«m..0742207501(i,7201,0208:k,280PUNIUL
'Wcthuachten..292ls—750l7,7ti0l,0-«1082,240 »W-

11 Jebannn10 2— 7501,200 LO60 81, 180 à 100
(Weihnachten 320 10 6750 10,0001,080 80, 100 à 200

12 „Johanne 8648 76 75021,000 1,100/7%000 doo
 Weihnachten 367 15—0 2200SO à 1000

13. Johanni *2 387 3— 750 23, 260 1,140 767# 0 ausgesertigt werden
Weihnachten 40 10 f502llen.

14 (Johannn7 10|6 750 255600" (Behznachten . . 1447 1961 7530 26,780 12 73.220

15 Jobanni . . . .! 468 10607O0 WB,000 1, 220 72,000
 Weihnachten. . 490 7530 29240 124070,760

16 Johanni . . . . 51 2—— 7005 1,20 69,500

 [Weihnachten 5332675 31,800/IL,300 , 200

17. Johanni . . .. 556 15— 750 33,100%00 66,900

 )Weihnachten57 7°6| 750 1 3420| 1,320 65,580
(Nr. 2270.)
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1. 2. 3. 4. 3. 6.

Giebt zu-Das Grund-Kapital
werminvert sich dahern* —Zum- I-st. s

Zinsen 5rrT E rigungs-tlanmmen,
Jahr. Termin. vom

- onds Kragenden

Tgungssends. u pCt Tilgungss um auf
ffonds von

Riblr. sgr. pf] Riblr. Niblr. Riblr. Rtblr.

18 Johanni . ... 6021067500 64,220

Weihnachten 6260 46 750 1,380 62, 8S40
Johanni . . .. 65009 7508,560O GL

19.] Weihnachten 67RHOODH30,080|1 060,020

20 Johanni . . .. 699 106 700 4120 38,580

 Weibnachten 724 2516) 750 J42, 900 SO , 100
21 Johanni . . .. 750 26 750 44,1010 1,500 55, 600

 Weihnachten 777——97500
% Johani 803 260 750, 80] 1. O 52,520
— Welbnachten .. 83027—750 190001.58050,940

sJohanm.... 85816.675000,()801-62049,320
 Weibnachten 6 2 52, 3201 1,64047, 680

Johanni . . .. 91518—70 53,080 1,6600 0

5

4.Weihnachten91960 5002
25 Johani 97 12— 750 57,100 1, 720
 (Weihnachtenr,004 15— 750 59,1601 1.760 40,840

26 Johanni . . .. 11,033 9 75 60,9401 1,780389,060
· Weihnachten .. 1,066 13 61 750 J62,760) 1,820 37, 240

7 Johanni . . . . 1,008 9 7530 64,6 1810 35,400

 WeibnachteerL130 15750 60,480| 1,880 33,520
„os Jobani163 I2 750 68, 400) 1, 920 31, 600

 (Weibnachten 1,.1917.—550 70, 340| 1,910 29,660
20 Johanni . ... 1.230 29660 ?00 72,320|1,980 27,680
 Weihnachter205H 7134002,020 ,660
30 Johanni . . . . 1,300 WS6) 730 76,400 2O60 B,600

 LWeihnachtenn3——0S, 8O|2,OS0 21,520

31 Vehan .... l,373l2—750 80,6002,12019,400
'Wcihnachten..l,4ml.3 75()82,7602,10017,240

2 #W 4 CC%OSiOOOE 200Wcihnachte148620, 20 2, 220 12,800

33 Johanni . . .. 1,326 — 750 80,1802, 20 10,520
' Weihnachten»l,56527—7509l,7802,3008,220

34 Johanni . . .. 1,6006 750 54140360 500

 Weihnachten647 13.6 750 96.)1002,100| 60

35 Jeban)ns6ê009980||21020
 Weihnachter J11|14M22 „in,

Mihlen.
12 ECgr.

Hiernach wird das ganze Kapital in einem Zeitraum von 35 Jahren getilgt, wozu
vom Isten bis zum IOten Jahre.. I7,760 Rthlr.

-ILlten - 20 s8to 25.140 --

= Slsten 30steen 35,580

. Slsten. 35sten 22,993 = 12 gr.

wic oben 101,.73 Rthlr. 12 Sgr.

 ——WN–.
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